
   

Neuerungen im inländischen Eisenbahnbeförderungsrecht 

Am 1.  Juli 2013 sind nachstehende Neuerungen im Eisenbahngüterverkehr in Kraft getreten, 

die hier auszugsweise vom Bundesgesetzblatt wiedergeben werden. 

An wesentlichen Neuerung ist zu beachten, dass das bisherige Eisenbahnbeförderungsgesetz 

nun mehr mit einigen Abänderungen als Anhang B des COTIF (CIM) in Kraft gesetzt wurde. 

Alle sich ergebenden Abweichungen sind in Teil 2: Beförderung von Gütern zu ersehen.  

 

Sinngemäß ändert sich auch S.175ff im Buch Spera (2011) „Handel und Transport“,  

Logotrans: Wien. 

 

BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2013 Ausgegeben am 25. Februar 2013 Teil I 

40. Bundesgesetz: Eisenbahnbeförderung und Fahrgastrechte sowie Änderung des 
Eisenbahngesetzes 1957 

 (NR: GP XXIV RV 2110 AB 2118 S. 188. BR: 8884 AB 8897 S. 817.) 

40. Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über die Eisenbahnbeförderung und die 
Fahrgastrechte erlassen und das Eisenbahngesetz 1957 geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel 1 

Bundesgesetz über die Eisenbahnbeförderung und die Fahrgastrechte (Eisenbahn-
Beförderungs- und Fahrgastrechtegesetz – EisbBFG) 
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[…] 

2. Teil 

Beförderung von Gütern 

Anwendungsbereich 

§ 23. (1) Auf die entgeltliche Beförderung von Gütern auf Hauptbahnen und Nebenbahnen sind der 
Art. 3, die Art. 6 bis 10, der Art. 11 §§ 2 und 3, die Art. 12 bis 26, die Art.28 bis 37, die Art. 39 bis 45 
und die Art. 47 bis 52 des Anhangs B (CIM) des Übereinkommens vom 9. Mai 1980, BGBl. 
Nr. 225/1985, über den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF) in der Fassung des Protokolls vom 
3. Juni 1999, BGBl. III Nr. 122/2006, in der für Österreich geltenden Fassung auch dann anzuwenden, 
wenn diese Beförderung nicht unter den Anwendungsbereich des Anhangs B (CIM) zum Übereinkom-
men vom 9. Mai 1980 über den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF) in der Fassung des Protokolls 
vom 3. Juni 1999 fällt. 

(2) Auf eine Beförderung gemäß Abs. 1 ist Art. 16 § 2 lit. a zweiter Spiegelstrich des Anhangs B 
(CIM) des Übereinkommens vom 9. Mai 1980 über den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF) in der 
Fassung des Protokolls vom 3. Juni 1999 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Höchstlieferfrist bei 
Wagenladungen bei Fehlen einer entsprechenden Vereinbarung über die Lieferfrist für eine Beförde-
rungsfrist je angefangene 500 km 24 Stunden beträgt. 

(3) Auf eine Beförderung gemäß Abs. 1 ist Art. 6 § 8 des Anhangs B (CIM) des Übereinkommens 
vom 9. Mai 1980 über den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF) in der Fassung des Protokolls vom 
3. Juni 1999 mit der Maßgabe anzuwenden, dass der CIM-Frachtbrief auch für den nationalen Verkehr 
angewendet werden kann. Für eine Beförderung gemäß Abs. 1 kann jedoch auch ein anderer Frachtbrief 
verwendet werden. 

(4) Die Regelungen über den ausführenden Beförderer des Anhangs B (CIM) des Übereinkommens 
vom 9. Mai 1980 über den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF) in der Fassung des Protokolls vom 
3. Juni 1999 sind auf eine Beförderung gemäß Abs. 1 nicht anwendbar. 

(5) Unbeschadet des Art. 15 § 4 lit. b des Anhangs B (CIM) des Übereinkommens vom 9. Mai 1980 
über den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF) in der Fassung des Protokolls vom 3. Juni 1999 sind 
die Zoll- und sonstigen Rechtsvorschriften, solange das Gut unterwegs ist, vom Eisenbahnunternehmen 
zu erfüllen. 

(6) Auf Beförderungen gemäß Abs. 1 sind auch die §§ 24 bis 29 anzuwenden. 

Verwendung von Fahrzeugen 

§ 24. Das Eisenbahnunternehmen ist berechtigt, Reisegepäck und Güter mit Fahrzeugen, die nicht an 
Schienen gebunden sind, abzuholen oder abholen zu lassen und zuzuführen oder zuführen zu lassen. 

Beförderungspflicht 

§ 25. (1) Das Eisenbahnunternehmen hat Güter zu befördern, wenn die Beförderung von bestimmten 
Gütern auf anderen Verkehrsträgern rechtlich nicht zulässig ist und die für die Beförderung solcher Güter 
erforderlichen Voraussetzungen auf Hauptbahnen und Nebenbahnen gegeben sind. 

(2) Das Eisenbahnunternehmen kann die Entgelte für diese Beförderungen nach den Grundsätzen 
angemessenen Kostenersatzes und branchenüblichen Entgelts festlegen. 

Besondere Beförderungen 

§ 26. (1) Bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände oder wirtschaftlicher Unzumutbarkeit können 
von diesem Bundesgesetz abweichende Vereinbarungen für die Beförderung von Gütern zwischen dem 
Eisenbahnunternehmen und dem Kunden festgelegt werden. 

(2) Befördert das Eisenbahnunternehmen als Stückgut aufgegebene Güter, so kann es darüber von 
diesem Bundesgesetz abweichende Bestimmungen in den Beförderungsbedingungen festlegen. 

(3) Im Falle von Betriebsbeschränkungen kann das Eisenbahnunternehmen die Durchführung des 
Beförderungsvertrages ganz oder teilweise einstellen. Das ist nach Möglichkeit den betroffenen Kunden 
unverzüglich in angemessener Form mitzuteilen oder auf angemessene Weise zu veröffentlichen. 



  

Verpackung 

§ 27. (1) Der Absender hat das Gut, das eine Verpackung erfordert, so zu verpacken, dass es gegen 
gänzlichen oder teilweisen Verlust und gegen Beschädigung während der Beförderung geschützt ist und 
weder Personen verletzen noch Betriebsmittel oder andere Güter beschädigen kann. 

(2) Bei Vorliegen von besonderen Bestimmungen zur Verpackung von einem Eisenbahnunterneh-
men muss die Verpackung auch diesen Bestimmungen entsprechen. 

Nachprüfung 

§ 28. Das Eisenbahnunternehmen ist berechtigt, jederzeit nachzuprüfen, ob die Beförderungsbedin-
gungen eingehalten sind und ob die Sendung mit den Angaben des Absenders im Frachtbrief überein-
stimmt. Wenn sich die Nachprüfung auf den Inhalt der Sendung bezieht, hat diese nach Möglichkeit in 
Anwesenheit des Verfügungsberechtigten zu erfolgen. Ist dies nicht möglich, hat das Eisenbahnunter-
nehmen zwei Zeugen beizuziehen. 

Pfandrecht 

§ 29. (1) Das Eisenbahnunternehmen hat für alle Forderungen, die ihm nach diesem Bundesgesetz 
oder nach dem Tarif zustehen, ein Pfandrecht an dem Gut, auf das sich die Forderungen beziehen, es sei 
denn, dass es den Mangel der Berechtigung des Absenders, über das Gut zu verfügen, kannte oder kennen 
musste. Das Pfandrecht des Eisenbahnunternehmens hat den Vorzug vor dem Pfandrecht anderer Fracht-
führer, der Spediteure oder Kommissionäre. Es besteht so lange, als sich das Gut im Gewahrsam des 
Eisenbahnunternehmens oder eines Dritten befindet, der dieses für das Eisenbahnunternehmen innehat. 

(2) Das Eisenbahnunternehmen kann zur Hereinbringung seiner Forderungen das Pfand verkaufen. 
Die §§ 466 ff. des Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches (ABGB), JGS Nr. 946/1811 in der jeweils 
geltenden Fassung, sind anzuwenden. 

3. Teil 

Verwendung von Wagen 

Anwendungsbereich 

§ 30. Auf die Verwendung von Eisenbahnwagen als Beförderungsmittel zur Durchführung von Be-
förderungen auf Hauptbahnen und Nebenbahnen sind die Art. 2 bis 10 und der Art. 12 des Anhangs D 
(CUV) des Übereinkommens vom 9. Mai 1980, BGBl. Nr. 225/1985, über den internationalen Eisen-
bahnverkehr (COTIF) in der Fassung des Protokolls vom 3. Juni 1999, BGBl. III Nr. 122/2006, in der für 
Österreich geltenden Fassung auch dann anzuwenden, wenn diese Beförderung nicht unter den Anwen-
dungsbereich des Anhangs D (CUV) zum Übereinkommen vom 9. Mai 1980 über den internationalen 
Eisenbahnverkehr (COTIF) in der Fassung des Protokolls vom 3. Juni 1999 fällt. 

4. Teil 

Nutzung der Infrastruktur 

Anwendungsbereich 

§ 31. Auf die Nutzung der Eisenbahninfrastruktur für Beförderungen auf Hauptbahnen und Neben-
bahnen sind der Art. 1 § 2, die Art. 3 bis 23 und der Art. 25 des Anhangs E (CUI) des Übereinkommens 
vom 9. Mai 1980, BGBl. Nr. 225/1985, über den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF) in der Fas-
sung des Protokolls vom 3. Juni 1999, BGBl. III Nr. 122/2006, in der für Österreich geltenden Fassung 
auch dann anzuwenden, wenn diese Beförderung nicht unter den Anwendungsbereich des Anhangs E 
(CUI) zum Übereinkommen vom 9. Mai 1980 über den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF) in der 
Fassung des Protokolls vom 3. Juni 1999 fällt. 

5. Teil 

Schlussbestimmungen 

Vollziehung 

§ 32. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister/die Bundesministerin für 
Verkehr, Innovation und Technologie, in zivilrechtlichen Belangen im Einvernehmen mit dem Bundes-
minister/der Bundesministerin für Justiz, betraut. 



  

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

§ 33. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 2013 in Kraft. § 4 Abs. 4 tritt mit 1. Jänner 2014 in 
Kraft. § 20 Abs. 3 letzter Satz tritt mit 1. Jänner 2015 in Kraft. 

(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes am 1. Juli 2013 treten das Bundesgesetz vom 
10. März 1988 über die Beförderung von Personen, Reisegepäck und Gütern mit der Eisenbahn (Eisen-
bahnbeförderungsgesetz — EBG), BGBl. Nr. 180/1988, und das Bundesgesetz zur Verordnung (EG) 
Nr. 1371/2007 über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr, BGBl. I Nr. 25/2010, 
außer Kraft. 

Artikel 2 

Änderung des Eisenbahngesetzes 1957 

Das Eisenbahngesetz 1957, BGBl. Nr. 60, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 50/2012, wird wie folgt geändert: 

1. § 22a samt Überschrift lautet: 

„Tarife samt Bedingungen 

§ 22a. Die Tarife für die Erbringung von Eisenbahnverkehrsleistungen im Personenverkehr auf 
Hauptbahnen und vernetzten Nebenbahnen haben die Beförderungsbedingungen einschließlich der Ent-
schädigungsbedingungen insbesondere gemäß dem Eisenbahn-Beförderungs- und Fahrgastrechtegesetz 
(EisbBFG), BGBl. I Nr. 40/2013, und der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 über die Rechte und Pflichten 
der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr, ABl. Nr. L 315 vom 03.12.2007 S 14, zu enthalten.“ 

2. Nach § 22a wird folgender § 22b samt Überschrift eingefügt: 

„Bekanntgabe der Beförderungsbedingungen an die Schienen-Control GmbH 

§ 22b. (1) Die Eisenbahnunternehmen haben die Beförderungsbedingungen, einschließlich der Ent-
schädigungsbedingungen, für die Erbringung von Eisenbahnverkehrsleistungen im Personenverkehr auf 
Hauptbahnen und vernetzten Nebenbahnen vor deren Veröffentlichung der Schienen-Control GmbH 
bekannt zu geben. 

(2) Jene Beförderungsbedingungen, die durch die Schienen-Control Kommission nach § 78b für un-
wirksam erklärt wurden, sind von den Eisenbahnunternehmen binnen einer angemessenen Frist vor der 
Veröffentlichung der Schienen-Control GmbH bekannt zu geben. Die Schienen-Control GmbH hat diese 
Beförderungsbedingungen der Schienen-Control Kommission unverzüglich vorzulegen. Nach deren Vor-
lage durch die Schienen-Control GmbH hat die Schienen-Control Kommission von Amts wegen inner-
halb von zehn Wochen festzustellen, ob diese gegen bundesrechtliche, unmittelbar anzuwendende unions-
rechtliche oder völkerrechtliche Rechtsvorschriften verstoßen. 

(3) Die Bekanntgaben gemäß Abs. 1 und Abs. 2 haben nach den von der Schienen-Control GmbH 
vorgegebenen Modalitäten zu erfolgen. 

(4) Die Pflichten gemäß Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3 treffen auch die Verkehrsverbundorganisations-
gesellschaften bezüglich der im jeweiligen Verkehrsverbund geltenden Tarife.“ 

2a. In § 70a wird folgender Absatz 4 hinzugefügt: 

„(4) Schriftliche Verträge nach Abs. 1 und 2 unterliegen nicht den Rechtsgeschäftsgebühren nach 
dem Gebührengesetz 1957.“ 

3. § 78a samt Überschrift lautet: 

„Schlichtungsstelle 

§ 78a. (1) Unbeschadet der Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte oder der Behörden können Ge-
bietskörperschaften, Interessenvertretungen und Kunden Beschwerden, welche die Beförderung von 
Fahrgästen, Reisegepäck oder Gütern auf Hauptbahnen und Nebenbahnen betreffen und die mit einem 
Eisenbahnunternehmen oder mit einer Verkehrsverbundorganisationsgesellschaft, sofern sie im Zusam-
menhang mit der Erbringung derartiger Eisenbahnverkehrsleistungen stehen, nicht befriedigend gelöst 
worden sind, der Schienen-Control GmbH vorlegen. Die Schienen-Control GmbH hat die von Gebiets-
körperschaften und Interessenvertretungen vorgelegten Beschwerden jedenfalls und die von Kunden 
vorgelegten Beschwerden von grundsätzlicher Bedeutung oder überdurchschnittlicher Häufung gleich 
gelagerter Beschwerden zu behandeln. 



  

(2) Unbeschadet der Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte oder der Behörden können Gebietskör-
perschaften, Interessenvertretungen und Fahrgäste Beschwerden wegen behaupteter Verstöße gegen an-
zuwendende Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 oder des Eisenbahn-Beförderungs- und 
Fahrgastrechtegesetzes und wegen behaupteter rechtswidriger Regelungen in den Beförderungsbedingun-
gen einschließlich der Entschädigungsbedingungen (§ 22a) bei der Schienen-Control GmbH erheben. 

(3) Die Schienen-Control GmbH hat sich sowohl zu Beschwerden gemäß Abs. 1 als auch zu Be-
schwerden gemäß Abs. 2 um eine einvernehmliche Lösung zwischen den Beteiligten zu bemühen. An-
sonsten hat sie den Beteiligten ihre Ansicht mitzuteilen und kann eine Empfehlung, die nicht verbindlich 
und nicht anfechtbar ist, zur Regelung der Angelegenheit abgeben. Die Schienen-Control GmbH hat in 
einer Richtlinie eine Verfahrensweise gemäß Abs. 1 und Abs. 2 festzulegen und auf ihrer Internetseite zu 
veröffentlichen. Betroffene Unternehmen haben mitzuwirken und nach Anforderung durch die Schienen-
Control GmbH alle zur Beurteilung des beschwerderelevanten Sachverhaltes erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen und Unterlagen vorzulegen. 

(4) Die Schienen-Control GmbH hat die Schienen-Control Kommission über gemäß Abs. 2 behan-
delte und die Entschädigungsbedingungen betreffende Beschwerdefälle zu informieren, wenn es zu keiner 
einvernehmlichen Lösung kommt. Die Schienen-Control Kommission kann bei einer Beschwerde eines 
Fahrgasts über die Fahrpreisentschädigung bei Verspätungen oder Zugausfällen aussprechen, dass die 
Empfehlung der Schienen-Control GmbH wegen eines behaupteten Verstoßes gegen anzuwendende Be-
stimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 oder des Eisenbahn-Beförderungs- und Fahrgastrechte-
gesetzes für verbindlich erklärt wird. 

(5) Die Schienen-Control GmbH hat über die Kundenzufriedenheit im Eisenbahnbereich im Allge-
meinen und über die anhängig gemachten Beschwerden im Besonderen jährlich einen Bericht zu erstel-
len. Der Bericht ist in geeigneter Weise, jedenfalls auf ihrer Internetseite, zu veröffentlichen. Eisenbahn-
unternehmen haben der Schienen-Control GmbH auf deren Verlangen Auskünfte über die Kundenzufrie-
denheit zu erteilen, sofern entsprechende Daten oder Informationen darüber vorhanden sind.“ 

4. § 78b lautet: 

„Unwirksamkeitserklärung durch die Schienen-Control Kommission 

§ 78b. (1) Die Schienen-Control Kommission hat von Amts wegen Beförderungsbedingungen, ein-
schließlich der Entschädigungsbedingungen, für die Erbringung von Eisenbahnverkehrsleistungen im 
Personenverkehr auf Hauptbahnen und vernetzten Nebenbahnen ganz oder teilweise für unwirksam zu 
erklären, wenn sie gegen bundesrechtliche, unmittelbar anzuwendende unionsrechtliche oder völkerrecht-
liche Rechtsvorschriften verstoßen. 

(2) Die Schienen-Control Kommission hat bei der Unwirksamkeitserklärung gleichzeitig auszuspre-
chen, ab welchem Zeitpunkt welche Bestimmungen neu zu regeln sind. Zugleich mit der gänzlichen oder 
teilweisen Unwirksamkeitserklärung hat die Schienen-Control Kommission dem Eisenbahnunternehmen 
oder der Verkehrsverbundorganisationsgesellschaft zu untersagen, die für unwirksam erklärten Bestim-
mungen zu verwenden und sich auf sie zu berufen. Weiters kann die Schienen-Control Kommission die 
Modalitäten zur Herstellung des rechtmäßigen Zustandes auftragen.“ 

5. § 167 lautet: 

„§ 167. (1) Wer 
 1. in die Tarife keine Beförderungs- oder Entschädigungsbedingungen gemäß § 22a aufnimmt, 
 2. der Pflicht zur Bekanntgabe der Beförderungsbedingungen gemäß § 22b nicht nachkommt, 
 3. die für den Entschädigungsanpruch notwendigen Personen- und Fahrausweisdaten nicht unent-

geltlich, in einer einvernehmlich festzulegenden Form und innerhalb einer einvernehmlich fest-
gelegten Frist gemäß § 4 Abs. 2 des Eisenbahn-Beförderungs- und Fahrgastrechtegesetzes zur 
Verfügung stellt, 

 4. der Mitwirkungs- und Auskunftspflicht gemäß § 78a Abs. 3 und 5 nicht Folge leistet oder 
 5. einem Bescheid der Schienen-Control Kommission gemäß § 78b zuwider handelt, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 
zu 7 000 Euro, im Wiederholungsfalle bis zu 10 000 Euro zu bestrafen. 

(2) Wer schwerwiegend gegen Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 oder schwer-
wiegend gegen andere Bestimmungen des 1. bis 3. Hauptstückes des 1. Teiles des EisbBFG verstößt, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 
zu 7 000 Euro, im Wiederholungsfalle mit einer Geldstrafe bis zu 10 000 Euro zu bestrafen.“ 



  

6. Im Inhaltsverzeichnis lautet der Eintrag zu § 22a: 

„§ 22a. Tarife samt Bedingungen“ 

7. Im Inhaltsverzeichnis wird nach dem Eintrag zu § 22a folgender Eintrag eingefügt: 

„§ 22b. Bekanntgabe der Beförderungsbedingungen an die Schienen-Control GmbH“ 

8. Im Inhaltsverzeichnis lautet der Eintrag zu § 78b: 

„§ 78b. Unwirksamkeitserklärung durch die Schienen-Control Kommission“ 

Fischer 

Faymann 


